
Zeitschrift: Die Berner Woche

Band: 29 (1939)

Heft: 7

Artikel: Etwas Luftiges von einem Papagei

Autor: Keller, Walter

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-636541

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-636541
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


186 Die B er n er 20 o cb e Br. 7

aussufprecben, .baf; er fid) nun -bemühen müffe, ©etb sufammero
anbringen.

Die ffiahrbeit ©erlangt, ibafe ich hier bemerfe, bah roenn
bie gamtilie ber grau nicht auf biefe 2Beife oorginge, fie in <ber

TOebrsabl 'ber gälte nici)t 3U ibrem Selbe färne.
©ine fcböne grauenraübgefcbicbte erlebte icb einmal mit

einem deinen Häuptling, Iber meg en einer Bertehung in men
nem Spital mar. Eis bie grau oerfcb-tmmben roar, roollte er
mich haftbar machen, meil bie Sache auif meinem ©rurob unb
Beben gefcbeben fei. ©r verlangte eine bem 2öerte ber grau
entfprecbenibe ©ntfcbäbigung. guerft nahm ich feine gooberung
nicht ernft. Eber nachher mar es mir boch etmas ungemütlich,
als er mir mehrmals iam Tage in Iben 2öeg trat unb immier
trofeiger ©ntfchäbigung oertangte. TOir ben fjah eines Sßitben,
roie er einer mar, sususieben, behagte mir nicht.

©ines TOorgens aber fam er ftrabfeüb auf mich au. Sie
Sache fei erlebigt. ©r halbe feine grau roieber. Sie Enoerroanb*
ten, bie bie grau; geftohten 'hatten, maren mit ihr ftuhaufroärts
gefahren uüb hatten 'am britten aber alerten Sage in einem
Sorfe übernachtet, in bem greumbe non ihm mahnten. Siefe
tarnen alöbaCb über ben galt ins Klare, ftahlen ihrerfeits bie
grau, fuhren mit .ihr ben glüh herunter unb roarfen fie, miel
ein mbhfoerfchnürtes Batet gehurtben, am frühen TO org en auf
bas Ufer bes Spitals, roo fie bann ber TOann in ©mpfang nahm.
Bachham er ihre geffetn gelöft ihatte, lebten fie miteinanber, als
märe nichts porgefallen.

2Benn bie gamilie ber grau bie 2Beifung sufommen läßt,
bah fie ju ihr surürfsufebren habe, meil eine fällige Bate bes

Kaufpreifes nicht besohlt fei, fügt fie ficb ohne meiteres, auch

roenn fie Ihren TOann liebt unb es ihr fchmer fällt, ihn su ©er»

taffen. Sie mehrt ficb nicht gegen bas ©ntfiibrhoetbea. Sie
Bechte, bie ihre gamilie auf fie hat, gelten ihr als etmas
Sethftoerftanbliches.

Euch menu ber Staufpreis poll besohlt tft, bat bie gamilie
noch bas Becht, bie grau, menu fie oon ihrem TOanne fchlecht

bebartbett roirb, bei ficb aufsunebmen unb fie folange 31t bebaf=

ten, his ber TOann cor ben Oheimen unb Brübern ber grau
Sur Berantroortuug erfchienen ift unb bie ihm auferlegte Buße
besohlt hat.

Dbroobt bie grau hei ben Brimitioen an ben TOann oer*
tauft roirb, finib ihre Bechte ihm gegenüber alfo beffer gemährt
als in ber ©efefegebuog ber Kulturpölfer. Sie hört niemals auf,
bem Schuhe ihrer gamilie su unterfteben.

Sie ©hefcheilbung ift möglich, aber für bie grau baburcb
erfchmert, bah ihre gamilie in biefem galle bem TOanne bas

ganse ©elb, bas er im ßuufe ber gabre für fie erlegt hat, au»

rürferftatten muh. Sa bie Brüber unb Oheime ben ihnen 311=

gefallenen Seit fchon längft oerausgaht haben, 'hält es in ber
Begel fo fchmer, bie nötige Summe sufammen su 'bringen, bah
bie Scheibung unterbleibt. 3d) tenue aber bach gälte, too bie
Engehörigen unter grohen Opfern bas Bötige sufammentegten,
um einer grau, bie ficb hei ihrem TOanne uuglücflich fühlte, bie
Scheibung su ermöglichen.

giübet fid) gleich ein neuer Bemerher für bie grau, fo hat
biefer Iben TOann, roenn er in bie Scheibung roiUigt, aus-sro
sohlen. Eher er muh bie ganse Summe auf einmal hinlegen.
Batensahtungen fommen in biefem galle nicht in Betracht.

Selten oerfangt ber TOann bie Scheibung, ba er bamit bes

für bie grau besohlten Selbes oertuftig geht. Euch roenn er
nacbroeifen fann, bah bie Schutb auf ihrer Seite liegt unb ihm
in einem laagroierigen Balaoer ein Seil bes 51 aufpreifes mieber
sugefprocheu roirb, ift er boch nicht ficher, in beffen Befits su
fonimen. ©r hat ja fein Bfanb in fjäüben, burch bas er einen
Srucf auif bie Scbulbner ausüben fann. Sie Eusfirfjten, bah er
etmas surücferhäit, finb alfo gering.

Bon bem Bechte, ficb jeberseit in ihre gamilie sutürf-sro
Stehen, machen bie grauen ber ©ingeborenem einen febr reich*
liehen ©ebrauch. Sen britten Seil bes gabres, roenn nicht länger,
finb meine fteilgebilfen Strohmitroer. Sie jüngften Kinber roer*
ben oon ber grau mitgenommen, bie älteren läht fie bem
TOanne.

2Benn bie grau fort ift, müffen meine fjeitgehilfen father
fochen, mas sur gotge hat, bah fie fchlechter Saune finb unb
ihren Sienft nachläffig tun. ginbe ich es unbegreiflich, bah fie
fid) fo etmas gefallen faffen, fo surfen fie bie Ecbfetn unb fugen
einfach: „Das ift halt fo hei uns." Sie roiffen, bah ba feine
Euflehnung hilft.

Trots biefer eigentlich nie ein ©üb e nehmettb en Eus etnanber=
fefeuugen sroifchen bem TOanne uüb ber gamilie ber grau, roo=

hei bie grau auf Seite Iber ghren ftehen muh, oertaufen bie
©hen biersulaübe, foroeit ich es su beurteilen oermag, in ber
Begel noch 'Stemltch glürflirf).

Sah hei ben UBethan einer heiraten fönmen foil, ohne ba»

burch in bie Sage su fommen, aulf lange gabre hinaus oon ber
gamilie ber grau ausgebeutet unb fprannifien 311t m erb en, ift
für meine Schmarsau alfo bas Ungfaublicbfte bes Unglaublichen.
Sah er unter Umftäüben noch ©etb bafür ihefoimmt, menn er fie
nimmt, barf ich gar nicht ermähnen, meil ich bamit in ben Buf
eines Eulffcbneibers färne.

(Eus „Efrifanifche ©efchichten". Bering Bau! ftaupt, Bern.)

(StroaS Suffigeö »Ott eittem $)apaaei
SSort SOÖalter .Retter

Bor einigen gahren paffierte an ber TOittteren Strohe in
Bafel folgenbe heitere ©efchichte:

©in Kohlenmann lulb aar einem 5>aufe Kohlen ah. ©ine
grau rief 'im Barterre: „So hi au e gäntner!" ©in gefprächiger
Bapaget im britten Storf hörte biefes unb fcfjrie mit lauter
Stimme herab: „So hi au e gäntner!"

Bach einer 2öeile fam mirtlich ber TOann mit einem Surf
Kohlen auf ben Schultern ins brttte Storfroerf hinauf gefeucht
unb läutete an. Sie grau öffnete bie ©anigtüre, uüb ber 5)änb=
1er fagte: „5)ier bringe ich fie." Sie grau erflärte poller Ber=
raunberung: „geh h rauche feine Kohlen unb h a bie auch feine
heftellt." Ser Kohtenhäubler lieh fid) aber nicht albroeifm unb
erflärte furs unb bünbig: „©ans beutlich hat jemaüb gerufen:
,So hi au e gäntner', fonft märe es mir 'boch niemals einge=
fallen, ben fchroeren Sarf brei Treppen hoch heraufsufchteppen.
geh trage ihn unter feinen Umftänben mieber hinunter." Bach
langem furo unb .fjerreben erfannte bie grau ben grrtum unb
fprarf): „geh funnts mer in Sinn, bas ifch groih mieber bä

taufigs Bapagei gfi." Unb bamit lief fie ins girnmer, um ben

Uebeltäter su ftrafen. „Eher Kofo", rief fie sorntg, „roas hefrf)

mer mieber agftellt? fjefch bu ähhe Kohle bfcbteltt? 2ßart bu
Strolch, bi mill t lehre!" Unb bamit nahm fie ben Bapaigei unb
roarf ihn unharmher$ig unter bas Bett.

SBährenibbem fie an ibern armen Bogel bie Strafe oollsog,
fam ihr mit Schrerfen in ben Sinn, bah fie bie Bratmürfte auf
bem Kiichentifrf) hatte liegen taffen, uüb fchnett roallte fie biefe
oerforgen, hepor fie noch hie Bliese entberfen fönnte. Eber, 0

TO'ähel ©s gab nichts mehr 'SU retten. Sas Büfi hatte bie Brat= *

roürfte frfjan gerochen, unb mit tüchigem Eppetit oerfchlang es
eiben ben lehten gipfel, als bie grau in bie Küche gerannt fam.
©in Blirf, uüb ihr gorn fteigerte fich noch mehr. Sie parfte bas
arme Kähchen am ©enirf unb plätfd) — flog auch es unter bas
Bett, um feinem ©efpänlein ©efeltfchaft 31t leiften. Ser Bapagei
aher frfjaute es gans oermunbert an, als hätte er es fragen
mallen: „f>efcb bu öbhen au Kohle bfteftt?"

Ser Kohlenmann mar 21ugenseuge biefes Spahes, umb ber
grau blieb nichts aüberes übrig, als bie Kohlen 31t besahlen.
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auszusprechen, daß er sich nun bemühen müsse, Geld zusammen-
zubringen.

Die Wahrheit verlangt, daß ich hier bemerke, daß wenn
die Familie der Frau nicht auf diese Weise vorginge, sie in der
Mehrzahl der Fälle nicht zu ihrem Gelde käme.

Eine schöne Frauenraubgeschichte erlebte ich einmal mit
einem kleinen Häuptling, der wegen einer Verletzung in mei-
nem Spital war. Als die Frau verschwunden war, wollte er
mich Haftbar machen, weil die Sache auf meinem Grund und
Baden geschehen fei. Er verlangte eine dem Werte der Frau
entsprechende Entschädigung. Zuerst nahm ich seine Forderung
nicht ernst. Aber nachher war es mir doch etwas ungemütlich,
als er mir mehrmals am Tage in den Weg trat und immer
trotziger Entschädigung verlangte. Mir den Haß eines Wilden,
wie er einer war, zuzuziehen, behagte mir nicht.

Eines Morgens aber kam er strahlend auf mich zu. Die
Sache fei erledigt. Er Habe feine Frau wieder. Die Anverwand-
ten, die die Frau -gestohlen Hatten, waren mit ihr flußaufwärts
gefahren und hatten -am dritten oder vierten Tage in einem
Dorfe übernachtet, in -dem Freunde von -ihm wohnten. Diese
-kamen alsbald über -den Fall ins Klare, stahlen ihrerseits die
Frau, fuhren mit ,ihr den Fluß herunter und warfen sie, wie-
ein wo-hlverschnürtes Paket gebunden, am frühen Morgen ans
-das Ufer des Spitals, wo sie dann der Mann in Empfang nahm.
Nachdem er -ihre Fesseln gelöst Hatte, lebten sie miteinander, als
wäre nichts vorgefallen.

Wenn die Familie -der Frau die Weifung zukommen läßt,
-daß sie zu ihr zurückzukehren Habe, weil eine fällige Rate des

Kaufpreises nicht bezahlt sei, -fügt sie sich ahne weiteres, auch

wenn sie -ihren Mann liebt -und es ihr schwer fällt, ihn zu ver-
lassen. Sie wehrt sich nicht gegen das Entführtwerden. Die
Rechte, die ihre Familie auf sie Hat, gelten ihr als etwas
Selbstverständliches.

Zl-uch wenn -der Kaufpreis voll bezahlt ist, hat die Familie
noch das Recht, -die Frau, wenn sie von ihrem Manne schlecht

behandelt wird, bei sich -aufzunehmen und sie solange zu behal-
ten, -bis der Mann vor -den Oheimen und Brüdern der Frau
zur Verantwortung erschienen ist und -die ihm auferlegte Buße
bezahlt hat.

Obwohl die Frau bei den Primitiven an den Mann ver-
kauft wird, sind ihre Rechte ihm gegenüber also besser gewahrt
als in -der Gesetzgebung der Kulturvölker. Sie hört niemals auf,
dem Schutze ihrer Familie zu -unterstehen.

Die Ehescheidung -ist möglich, aber für die Frau dadurch
erschwert, daß ihre Familie in diesem Falle dem Manne -das

-ganze Geld, -das er im Laufe -der Jahre für sie erlegt hat, zu-
rückerstatten muß. Da -die Brüder und Oheime -den ihnen zu-
gefallenen Teil -schon längst verausgabt haben, -hält es in der
Regel -so schwer, die nötige Summe zusammen zu bringen, daß
«die Scheidung -unterbleibt. Ich kenne aber doch Fälle, wo -die

Angehörigen unter -großen Opfern -das Nötige zusammenlegten,
um einer Frau, -die sich -bei ihrem Manne unglücklich fühlte, -die

Scheidung zu ermöglichen.
Findet sich gleich ein neuer Bewerber für -die Frau, so h-at

dieser -den Mann, wenn er in -die Scheidung willigt, auszu-
zahlen. Aber er muß -die ganze Summe auf einmal hinlegen.
Ratenzahlungen kommen -in -diesem Falle nicht in Betracht.

Selten verlangt der Mann die Scheidung, da er damit des

für die Frau bezahlten Geldes verlustig -geht. Auch wenn er
nachweisen kann, daß -die Schuld auf ihrer Seite liegt und ihm
in einem langwierigen Palaver ein Teil des Kaufpreises wieder
zugesprochen wird, ist er doch -nicht sicher, in dessen Besitz zu
-kommen. Er hat ja kein Pfand in Händen, durch das er einen
Druck -auf die Schuldner ausüben kann. Die Aussichten, daß er
etwas -zurückerhält, sind also gering.

Von dem Rechte, sich jederzeit in ihre Familie zurllckzu-
ziehen, -machen -die Frauen der Eingeborenen einen -sehr reich-
lichen Gebrauch. Den dritten Teil des Jahres, wenn nicht länger,
sind meine Heilgehilfen Strohwitwer. Die jüngsten Kinder wer-
den von der Frau mitgenommen, -die älteren läßt sic dem
Manne.

Wenn die Frau fort ist, müssen meine Heilgeh-ilsen selber
kochen, was zur Folge -hat, -daß sie -schlechter Laune sind und
ihren Dienst nachlässig tun. Finde ich -es -unbegreiflich, daß sie

sich so etwas -gefallen lassen, so zucken sie die Achseln und sagen
einfach: „Das ist -halt so bei -uns." Sie wissen, -daß da keine

Auflehnung hilft.
Trotz dieser eigentlich nie ein Ende nehmendenAuseinander-

-setzungen zwischen -dem Manne und -der Familie der Frau, wo-
-bei -die Frau -auf Seite -der Ihren -stehen muß, verlaufen -die

Ehen -hierzulande, soweit ich es zu beurteilen vermag, -in der
Regel noch -ziemlich -glücklich.

Daß bei den Weißen einer heiraten können soll, ohne da-
-durch in -die Lage zu kommen, auf lange Jahre -hinaus von der
Familie der Frau -ausgebeutet und tyran nisten zu werden, ist

für -meine Schwarzen-also das Unglaublichste des Unglaublichen.
Daß er unter Umständen noch Geld dafür bekommt, wenn er sie

nimmt, da-bf ich -gar nicht erwähnen, weil ich damit in den Ruf
eines Aufschneiders käme.

(Aus „Afrikanische Geschichten". Verlag Paul Haupt, Bern.)

Etwas Lustiges von einem Papagei
Von Walter Keller

Vor einigen Iahren passierte an der Mittleren Straße in
Basel folgende -heitere Geschichte:

Ein Kohlenmann lud vor einein Hause Kohlen ab. Eine
Frau rief -im Parterre: „Do hi au e Zäntner!" Ein gesprächiger
Papagei im dritten Stock -hörte dieses und schrie -mit lauter
Stimme herab: „Do hi -au e Zäntner!"

Nach einer Weile -kam wirklich der Mann mit einem Sack

Kohlen auf den Schultern ins dritte Stockwerk hinauf gekeucht
und läutete an. D-ie Frau öffnete -die G-angtüre, -und -der Hän-d-
ler sagte: „Hier bringe ich sie." Die Frau erklärte voller Ver-
wunderung: „Ich -brauche keine Kohlen -und hab-e -auch keine

bestellt." Der Kohlenhändler ließ sich aber nicht abweisen und
erklärte kurz und bündig: „Ganz -deutlich -hat jemand gerufen:
,Do -hi au e Zäntner', sonst wäre es -mir -doch niemals ein-ge-

fallen, -den schweren Sack drei Treppen hoch heraufzuschleppe-n.
Ich tra-ge ihn unter keinen Umständen wieder hinunter." Nach
langem Hm- und Herreden erkannte -die Frau den Irrtum und
sprach: „Ietz kunnts mer in Sinn, -das isch gwiß wieder dä

tausigs Bapagei g-si." Und damit lief sie ins Zimmer, um den

Uebsltäter zu strafen. „Aber Koko", rief sie zornig, „was hesch

mer wieder agstellt? Hesch -du öb-be Kohle bschtellt? Wart du
Strolch, di will i lehre!" Und damit nahm sie den Papagei und
warf ihn -unbarmherzig unter -das Bett.

Währenddem -sie -an -dem armen Vogel die Strafe vollzog,
-kam ihr mit Schrecken in -den Sinn, daß sie die Bratwürste auf
-dem Küchentisch hatte liegen lassen, -und schnell wollte sie diese

versorgen, -bevor sie noch -die Mieze entdecken könnte. Aber, o

wehe! Es gab nichts -mehr -zu retten. Das Büsi hatte die Brat- '
würste schon -gerochen, und mit tüchigem Appetit verschlang es
eben den letzten Zipfel, -als -die Frau in -die Küche gerannt kam.
Ein Blick, -un-d -ihr Zorn steigerte sich noch mehr. Sie packte -d-as

arme Kätzchen am Genick und plätsch — flog auch es unter das
Bett, um feinem Ge-spänlein Gesellschaft zu -leisten. Der Papagei
aber schaute es ganz verwundert an, als hätte er es fragen
wollen: „Hesch -du öb-ben -au Kohle bstellt?"

Der Kohlenmann war Augenzeuge dieses Spaßes, un-d der
Frau blieb nichts anderes übrig, als die Kohlen zu bezahlen.
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